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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

    
Im Namen des Volkes    

Urteil    
    

 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  - 
-  Berufungskläger  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 

 
gegen 

 
Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch das Landratsamt Calw, 
Vogteistraße 42 - 46, 75365 Calw, Az:  
 

-  Beklagter  - 
-  Berufungsbeklagter  - 

 
 
wegen Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 
 
hat der 13. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Vogel, den Richter am Ver-
waltungsgerichtshof Frank und die Richterin am Verwaltungsgericht             
Dr.  Schriebl  
 
auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2023 
 
am 27. September 2023 
 
für Recht erkannt: 
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Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 
14. Juni 2022 - 14 K 604/22 - wird zurückgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
 
 
 

Tatbestand 
 

Der Kläger begehrt die Neuerteilung seiner ihm im Jahr 2020 entzogenen Fahr-

erlaubnis. 

 

Der Kläger verursachte am 02.05.2019 einen Auffahrunfall, bei dem ein Sach-

schaden von ungefähr 1.000,-- EUR entstand. Bei der Aufnahme des Unfalls 

gab der Kläger an, er konsumiere Cannabis als Medikament, und legte zwei 

Rezepte des Facharztes für Neurologie und Psychiatrie Dr. xxxxxxx, xxxxxx,   

vom 05.02. und vom 15.11.2018 vor. Eine anschließend veranlasste  Blutprobe 

erbrachte den Nachweis von THC (ca. 55 ng/ml) und THC-COOH (195 ng/ml). 

Der den Unfall aufnehmende Polizeikommissar gab im Untersuchungsauftrag 

zur Blutprobe unter Ausfallerscheinungen unter anderem eine verlangsamte 

Pupillenreaktion, gerötete Augenbindehäute und Redseligkeit an. Im Untersu-

chungsbericht des die Blutabnahme durchführenden Arztes wurden die Binde-

häute als klar und die Pupillen als unauffällig beschrieben. Mit Verfügung vom 

19.07.2019 stellte die Staatsanwaltschaft Tübingen das gegen den Kläger ge-

führte Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung 

(48 Js 11477/19) gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein und führte zur Begründung aus, 

dass es sich um einen üblichen Verkehrsvorgang und ein all tägliches Unfallge-

schehen gehandelt habe und vor diesem Hintergrund nicht von einer relativen 

Fahruntüchtigkeit des Klägers ausgegangen werden könne, zumal die Polizei 

insofern keine Ausfallerscheinungen festgestellt habe.  

 

In dem vom Landratsamt Calw eingeleiteten Verfahren auf Entziehung der 

Fahrerlaubnis legte der Kläger ein ärztliches Attest des Dr. xxxxxxx vom 

21.11.2019 vor, in dem unter anderem ausgeführt wurde, dass sich der Kläger 

in dessen regelmäßiger ambulanten psychiatrischen Behandlung befinde und 
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bei ihm seit August 2018 nach Kostenzusage durch die Krankenkasse eine 

Cannabistherapie wegen ADHS durchgeführt werde. Die dem Kläger verord-

nete Menge betrage 40 g/Monat. Der Kläger habe sich im Behandlungszeitraum 

stets zuverlässig gezeigt und die ärztlichen Anweisungen gewissenhaft befolgt; 

eine Beeinträchtigung der Fahreignung liege aus ärztlicher Sicht nicht vor.  

 

Mit bestandskräftig gewordenem Bescheid vom 08.12.2020 entzog das Land-

ratsamt Calw dem Kläger die Fahrerlaubnis der Klassen AM, A1, A2, A, B, C1, 

C, BE, C1E, CE, L und T mit der Begründung, der Kläger habe das mit Blick 

auf bestehende Bedenken gegen die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 

angeforderte ärztliche Gutachten nicht fristgerecht beigebracht, sodass gemäß 

§ 11 Abs. 8 FeV der Schluss auf dessen Nichteignung gerechtfertigt sei.  

 

Am 08.02.2021 beantragte der Kläger die Neuerteilung der Fahrerlaubnis der 

Klassen AM, A1, A2, A, B, C, C1, BE, C1E, L und T. Mit Schreiben vom 

30.03.2021 forderte das Landratsamt Calw ihn auf, zum Nachweis seiner Kraft-

fahreignung gemäß § 46 Abs. 3 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 FeV ein von 

einem Arzt in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung zu erstellendes Gut-

achten bis spätestens 30.09.2021 vorzulegen. Daraufhin reichte der Kläger ein 

ärztliches Attest des Dr. xxxxxxx vom 30.04.2021 ein. In diesem wird ausge-

führt, dass nach den von ihm erhobenen Befunden beim Kläger keine Ein-

schränkungen hinsichtlich des Führens von Kraftfahrzeugen der alten Fahrer-

laubnisklassen I und II bestünden. Es bestehe keine Notwendigkeit für Be-

schränkungen und Auflagen beim Führen entsprechender Fahrzeuge. Hinweise 

auf einen Beigebrauch sonstiger psychoaktiver Substanzen neben dem medi-

zinisch verordneten Cannabis hätten im Rahmen der Behandlung nicht ent-

deckt werden können. Nachdem das Landratsamt Calw dem Kläger mitgeteilt 

hatte, dass das Attest des ihn behandelnden Arztes nicht genüge, um die Be-

denken an seiner Kraftfahreignung auszuräumen, teilte der Kläger mit Schrei-

ben vom 26.07.2021 mit, dass er sich einer Begutachtung nicht unterziehen 

werde. 

 

Mit Bescheid vom 11.10.2021 lehnte das Landratsamt Calw den Antrag des 

Klägers auf die Neuerteilung der Fahrerlaubnis der Klassen AM, A1, A2, A, B, 
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C, C1, C1E, L und T unter Hinweis auf die Nichtvorlage des angeforderten Gut-

achtens ab. Es sei anzunehmen, dass der Kläger erhebliche Eignungsmängel 

verbergen möchte. 

 

Der Kläger legte am 19.10.2021 Widerspruch ein und machte unter anderem 

geltend, dass die Ablehnung der Neuerteilung der Fahrerlaubnis nicht hinrei-

chend begründet sei. Im Übrigen seien nach Vorlage des ärztlichen Attests vom 

30.04.2021 weitere Fahreignungsüberprüfungsmaßnahmen nicht zulässig ge-

wesen.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 01.02.2022 wies das Regierungspräsidium 

Karlsruhe den Widerspruch zurück. Die Ausgangsverfügung genüge den Anfor-

derungen des § 39 Abs. 1 LVwVfG. Die Gutachtensanordnung sei rechtmäßig 

gewesen. Bei der hier gegebenen Dauerbehandlung mit psychoaktiv wirkenden 

und betäubungsmittelhaltigen Medikamenten sei zur Aufklärung, ob der Be-

troffene noch über das erforderliche Leistungsvermögen zum sicheren Führen 

von Kraftfahrzeugen verfüge, ermessensfehlerfrei die Beibringung eines fach-

ärztlich-verkehrsmedizinischen Gutachtens angeordnet worden. Belastbare kli-

nische (Meta-)Studien über den Einfluss einer Dauerbehandlung mit Medizinal-

Cannabisblüten auf die Fahreignung lägen nicht vor. Das von dem Kläger vor-

gelegte ärztliche Attest des ihn behandelnden Arztes Dr. xxxxxxx besitze nur 

geringe Aussagekraft und sei lückenhaft. 

 

Der Kläger hat am 24.02.2022 Klage erhoben und beantragt, den Beklagten 

unter Aufhebung des Bescheids des Landratsamts Calw vom 11.10.2021 und 

des Widerspruchsbescheids des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 

01.02.2022 zu verpflichten, ihm die beantragte Fahrerlaubnis zu erteilen. Zur 

Begründung hat er im Wesentlichen das Vorbringen aus dem Widerspruchsver-

fahren wiederholt.  

 

Mit Urteil vom 14.06.2022 hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe die Klage ab-

gewiesen. Der Kläger habe schon deshalb keinen Anspruch auf Erteilung der 

beantragten Fahrerlaubnis, weil seine mangelnde Fahreignung feststehe. Beim 

Kläger könne mit Blick auf die Dauerbehandlung mit Arzneimitteln von einer 
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regelmäßigen Einnahme von Cannabis im Sinne der Nummer 9.2.1 der An-

lage 4 der FeV ausgegangen werden. Auf die privilegierende Spezialregelung 

für die Dauerbehandlung mit Arzneimitteln in Nummer 9.6 der Anlage 4 der FeV 

könne sich der Kläger nicht berufen. Es fehle bereits an Anhaltspunkten für die 

medizinische Indikation. Es könne nicht erkannt werden, dass der mit der An-

wendung des Medizinal-Cannabis beabsichtigte Zweck nicht auf andere Weise 

erreicht werden könne. Zu Ausmaß und Schwere der Grunderkrankung sei 

nichts Näheres bekannt. Es sei auch keine dauerhafte medizinische Überwa-

chung der Einnahme zu erkennen. Es sei nicht bekannt, mit welcher Frequenz 

und unter welchen Modalitäten der Kläger bei seinem Arzt vorstellig und nach 

welchen Modalitäten die Einnahme kontrolliert werde. Es sei auch nicht zu er-

kennen, dass keine dauerhaften Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit fest-

zustellen seien und die Grunderkrankung eine verkehrsmedizinisch relevante 

Ausprägung, die eine sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtige, nicht auf-

weise. Es sei nicht ersichtlich, dass der Kläger auch und gerade unter Einfluss 

der verordneten Menge an Cannabis hinreichend leistungsfähig zum Führen 

eines Kraftfahrzeugs sei. Eine Privilegierung als Cannabis-Patient sei ausge-

schlossen, da prognostisch davon ausgegangen werden müsse, dass der Klä-

ger in Situationen, in denen seine Fahrsicherheit durch Auswirkungen der Er-

krankung oder der Medikation beeinträchtigt sei, am Straßenverkehr teilnehme. 

Eine solche Prognose könne sich auf die polizeilichen Feststellungen am 

02.05.2019 stützen, ausweislich derer der Kläger unter Ausfallerscheinungen 

gelitten habe. Sie werde durch das Gutachten des Universitätsklinikums Hei-

delberg vom 27.05.2019 bestätigt, nach dem das dem Kläger in zeitlicher Nähe 

zum Führen eines Kraftfahrzeugs entnommene Blut eine - vor allem im Verhält-

nis zu dem für die Einhaltung des Trennungsgebots maßgeblichen Risikogrenz-

wert von 1 ng/ml - massive THC-Konzentration von 55 ng/ml aufgewiesen habe. 

Dass der Kläger drogenbedingte Einschränkungen im Sinne der Nummer 3 der 

Vorbemerkung der Anlage 4 der FeV kompensieren könne, sei nicht dargelegt. 

An hierfür sprechenden Umständen fehle es schon deshalb, weil der Kläger am 

02.05.2019 ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt habe, obwohl seine THC-

Blutkonzentration mit 55 ng/ml den für die Einhaltung des Trennungsgebots 

maßgeblichen Risikogrenzwert um mehr als das 50fache überschri tten und der 
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vorangegangene Konsum zu diesem Zeitpunkt auch noch Einschränkungen der 

Steuerungsfähigkeit bewirkt habe. 

 

Im Berufungszulassungsverfahren hat der Kläger das sozialmedizinische Gut-

achten des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-Württem-

berg vom 10.07.2018 und ärztliche Atteste des Dr. xxxxxxx vom 17.05.2018, 

vom 05.02. und vom 30.04.2021 vorgelegt. Hinsichtlich des Inhalts dieser Un-

terlagen wird auf Blatt 69 bis 75 sowie Blatt 59 f., 62 und 128 der Akte des 

Zulassungsverfahrens hingewiesen. 

 

Mit Beschluss vom 22.03.2023 - 13 S 1480/22 - hat der Senat die Berufung 

zugelassen. Innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist hat der Klä-

ger die Berufung begründet und im Wesentlichen geltend gemacht: Die regel-

mäßige Einnahme von Cannabis sei in seinem Fall nicht nach Nummer 9.2.1, 

sondern nach Nummer 9.6.2 in Verbindung mit der Vorbemerkung 3 der Anlage 

4 der FeV zu bewerten. Er habe mit dem sozialmedizinischen Gutachten vom 

10.07.2018 und dem Attest des Dr. xxxxxxx vom 05.02.2021 dargelegt, dass er 

auf Grund der gesicherten Diagnose einer ADHS-Erkrankung im Erwachsenen-

alter in Kombination mit einer sekundären depressiven Störung die tatsächli-

chen Voraussetzungen für die medizinische Indikation von Medizinal-Cannabis 

mitbringe. Vernünftige Zweifel an der medizinischen Notwendigkeit der Verab-

reichung von Medizinal-Cannabis bestünden daher nicht. Mit dem Attest vom 

05.02.2021 habe er zudem glaubhaft gemacht, dass die ärzt liche Verordnung 

von Medizinal-Cannabis dauerhaft medizinisch überwacht werde. Für die Prog-

nose des Verwaltungsgerichts, dass er in Situationen, in denen seine Fahrsi-

cherheit durch Auswirkungen der Erkrankung oder der Medikation beeinträch-

tigt sei, am Straßenverkehr teilnehme, würden keine tragfähigen Tatsachen be-

nannt. Vielmehr habe Dr. xxxxxxx am 30.04.2021 attestiert, dass er aus medi-

zinischer Sicht unter keinem Gesichtspunkt Einschränkungen hinsichtlich des 

Führens von Kraftfahrzeugen erkennen könne. Der Verweis des Verwaltungs-

gerichts auf die Fahrt am 02.05.2019 sei nicht tatsachenbasiert. Zwar seien 

anlässlich der polizeilichen Kontrolle eine verlangsamte Pupillenreaktion, ge-

rötete Augenbindehäute und Redseligkeit festgestellt worden. Ob hierdurch tat-
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sächlich die Fahrsicherheit beeinträchtigt gewesen sein könnte, habe das Ver-

waltungsgericht nicht dargelegt. Es handele sich bei diesen Anzeichen allen-

falls um Intoxikationssymptome ohne Fahreignungsrelevanz. Ihre Feststellung 

schließe nicht die Annahme aus, dass er in seiner Fahrsicherheit nicht beein-

trächtigt gewesen sein könnte. Es könne allein aus der Überschreitung des 

THC-Werts von 1,0 ng/ml, der zur Erfüllung des Tatbestands des § 24a Abs. 2 

StVG ausreiche, nicht abgeleitet werden, dass er in fahreignungsrelevanten 

Leistungsparametern deutlich herabgesetzt gewesen sei.   

 

Der Kläger beantragt, 

 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 14.06.2022 
- 14 K 604/22 - zu ändern, den Bescheid des Landratsamts Calw vom 
11.10.2021 und den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe vom 01.02.2022 aufzuheben und den Beklagten zu verpflich-
ten, ihm die beantragte Fahrerlaubnis der Klassen AM, A1, A2, A, B, C, 
C1, C1E, L und T zu erteilen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Er führt aus: Die Eignung des Klägers zum Führen von Kraftfahrzeugen stehe 

noch nicht fest. Es lägen vielmehr Eignungszweifel vor, die die Beibringung 

eines ärztlichen Gutachtens rechtfertigten. Die Fragen der medizinischen Indi-

kation des Medizinal-Cannabis als ultima ratio und der zuverlässigen Einnahme 

nach ärztlicher Verordnung ließen sich weiterhin nicht abschließend beurteilen. 

Dem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-

Württemberg sei nicht zu entnehmen, dass eine eigene Untersuchung des Klä-

gers oder eine Anamnese stattgefunden habe oder dass Vorbefunde oder Do-

kumente zu einer vorhergehenden Therapie vom Kläger vorgelegt worden 

seien. In allen vorgelegten Dokumenten fehlten letztlich hinreichende Ausfüh-

rungen dazu, inwieweit die geltend gemachte Grunderkrankung (ADHS) die Be-

handlung mit Medizinal-Cannabis rechtfertige. Darüber hinaus fehlten ein de-

taillierter Behandlungsplan und Informationen zur Überwachung der Einnahme. 

Es sei weiterhin unbekannt, mit welcher Frequenz der Kläger bei seinem Arzt 
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vorstellig und nach welchen Modalitäten dort die Einnahme kontrolliert werde. 

Des Weiteren schließe nach Nummer 9.6.2 der Anlage 4 der FeV auch die Dau-

erbehandlung mit Arzneimitteln die Fahreignung aus, wenn dadurch die Leis-

tungsfähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß 

sinke. Es bestehe hier Klärungsbedarf, ob die aktuelle Einnahme von Medizi-

nal-Cannabis die Leistungsfähigkeit des Klägers fahreignungsrelevant herab-

setze. Bei einer ärztlich verordneten Therapie mit Medizinal-Cannabis sei eine 

einzelfallorientierte Beurteilung oder Würdigung der individuellen Aspekte er-

forderlich. Hierfür reichten die vorgelegten Atteste des behandelnden Arztes 

Dr. Widmann nicht aus. Es sei zudem zu berücksichtigen, dass der Kläger be-

reits eine Vorgeschichte mit illegalem Cannabiskonsum, Alkoholabhängigkeit 

und posttraumatischen Belastungsstörungen habe. Letztlich fehle ein substan-

zieller Vortrag dazu, wie der Kläger sicherstelle, trotz des Cannabiskonsums 

nicht am Straßenverkehr teilzunehmen, wenn seine Leistungsfähigkeit zum 

Führen eines Kraftfahrzeugs auf Grund der Medikation gegebenenfalls beein-

trächtigt sei. 

 

Mit Schreiben vom 25.09.2023 hat der Kläger ein ärztliches Attest des Dr. xxx- 

xxxx nachgereicht, in dem dieser ausführt, dass sich der Kläger in vierwöchent-

lichen Abständen in der Praxis vorstelle und jeweils ein Rezept über Cannabis -

Blüten 40 g für 30 Tage erhalte. Eine Dosissteigerung sei im Behandlungszeit-

raum nicht zu beobachten gewesen. Zu den Terminen sei der Kläger stets psy-

chopathologisch unauffällig erschienen.  

 

Dem Senat liegen die Akte des Landratsamts Calw, die Widerspruchsakte des 

Regierungspräsidiums Karlsruhe und die Akte des Verwaltungsgerichts Karls-

ruhe vor. Hierauf sowie auf die im Zulassungs- und Berufungsverfahren ge-

wechselten Schriftsätze nebst Anlagen wird wegen der weiteren Einzelheiten 

des Sach- und Streitstands verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

 

I. Das persönliche Schreiben des Klägers vom 19.10.2023 und der Schriftsatz 

seines Bevollmächtigten vom gleichen Tag konnten nicht mehr berücksichtigt 

werden, nachdem der Entscheidungstenor bereits am 27.09.2023 der Ge-

schäftsstelle gemäß § 117 Abs. 4 Satz 2 VwGO übergeben und die Geschäfts-

stelle mit Verfügung vom selben Tag schriftlich angewiesen wurde, den Tenor 

auf telefonische oder schriftliche Anfrage den Beteiligten bekanntzugeben (vgl. 

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 15.12.2016 - 2 S 2506/14 - juris Rn. 19 f. 

m. w. N.). 

 

II. Die Berufung ist nach Zulassung durch den Senat statthaft und auch im Üb-

rigen zulässig. 

 

III. Die Berufung ist unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat zu Recht die 

Klage des Klägers auf Verpflichtung des Beklagten zur Neuerteilung der Fahrt-

erlaubnis abgewiesen. Der Bescheid des Landratsamts Calw vom 11.10.2021 

und der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 

01.02.2022 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. 

Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Verpflichtung des Beklagten zur Neu-

erteilung der beantragten Fahrerlaubnis noch auf Verpflichtung des Beklagten 

zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (vgl. 

§ 113 Abs. 5 Satz 1 und 2 VwGO).  

 

1. Maßgeblich für die Beurteilung des von dem Kläger verfolgten Begehrens 

auf Verpflichtung des Beklagten zur Neuerteilung der Fahrerlaubnis ist die 

Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (BVerwG, 

Urteil vom 17.03.2021 - 3 C 3.20 - juris Rn. 12; VGH Baden-Württemberg, Urteil 

vom 27.07.2016 - 10 S 77/15 - juris Rn. 24; BayVGH, Urteil vom 18.01.2023 

- 11 B 22.1153 - juris Rn. 17). 

 

Im Verfahren auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Ent-

ziehung gelten nach § 20 Abs. 1 FeV die Vorschriften über die Ersterteilung. 

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StVG müssen Fahrerlaubnisinhaber zum Führen 
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von Kraftfahrzeugen geeignet sein. Dies ist nach § 2 Abs. 4 Satz 1 StVG, 

§ 11 Abs. 1 Satz 1 und 3 FeV der Fall, wenn sie die körperlichen und geistigen 

Anforderungen erfüllen und nicht erheblich oder wiederholt gegen verkehrs-

rechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstoßen haben. Nach § 11 Abs. 1 

Satz 2 FeV sind die Anforderungen insbesondere dann nicht erfüllt, wenn ein 

Mangel oder eine Erkrankung im Sinne von Anlage 4 oder 5 der FeV vorliegt. 

Die Fahrerlaubnisbehörde hat zu ermitteln, ob Bedenken gegen die Eignung 

des Bewerbers zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen (§ 22 Abs. 2 Satz 1 

FeV). Werden Tatsachen bekannt, die solche Bedenken begründen, verfährt 

die Fahrerlaubnisbehörde nach den §§ 11 bis 14 FeV (§ 22 Abs. 2 Satz 5 FeV).  

 

Das Bestehen der Fahreignung wird vom Gesetz als positive Voraussetzung für 

die Erteilung einer Fahrerlaubnis gefordert. Ist die Fahreignung nicht festzu-

stellen, geht dies zu Lasten des Bewerbers. Ein Anspruch auf die Erteilung der 

Fahrerlaubnis besteht nicht, solange Eignungszweifel vorliegen, die die Anord-

nung zur Beibringung eines Gutachtens rechtfertigen (VGH Baden-Württem-

berg, Urteil vom 27.07.2016 - 10 S 77/15 - juris Rn. 26 m. w. N.).  

 

2. Hiervon ausgehend hat der Kläger keinen Anspruch auf  Verpflichtung der 

Beklagten zur Neuerteilung der beantragten Fahrerlaubnis.  

 

a. Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil zutreffend ausgeführt, dass im 

Hinblick auf die Dauerbehandlung des Klägers mit Medizinal-Cannabis von ei-

ner regelmäßigen Einnahme von Cannabis im Sinne der Nummer 9.2.1 der An-

lage 4 der FeV und damit von einer Fahrungeeignetheit des Klägers auszuge-

hen ist. Wie der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausge-

führt hat und dem von ihm im Nachgang zur Verhandlung vorgelegten ärztlichen 

Attest des ihn behandelnden Psychiaters Dr. Widmann vom 25.09.2023 zu ent-

nehmen ist, wird der Kläger weiterhin mit Cannabis-Blüten (40 g für 30 Tage; 

zur Dosierung vgl. Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien 

zur Kraftfahreignung, Kommentar, 3. Aufl., S. 317 f.) behandelt. Die regelmä-

ßige Einnahme von Cannabis im Rahmen dieser Behandlung hat der Kläger in 

der Berufungsverhandlung auch nicht in Abrede gestellt.  
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b. Der Kläger kann die privilegierende Sonderregelung der Nummer 9.6.2 der 

Anlage 4 der FeV für die Dauerbehandlung mit Arzneimitteln nicht für sich in 

Anspruch nehmen.  

 

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtli-

cher und anderer Vorschriften vom 06.03.2017 (BGBl I S. 403) Cannabis, das 

aus einem Anbau stammt, der zu medizinischen Zwecken unter staatlicher Kon-

trolle gemäß den Artikeln 23 und 28 Abs. 1 des Einheits-Übereinkommens von 

1961 erfolgt, in die Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen. 

Dadurch wurde (ausschließlich) Medizinal-Cannabis zu einem verkehrs- und 

verschreibungsfähigen Betäubungsmittel. Dessen Verordnung ist auf Grund-

lage eines Privatrezepts möglich. Zusätzlich zur Verschreibungsfähigkeit 

schaffte der Gesetzgeber mit § 31 Abs. 6 SGB V die Möglichkeit der Erstattung 

der Behandlung mit Medizinal-Cannabis in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Vor diesem Hintergrund ist es rechtlich geboten, den Konsum von Medi-

zinal-Cannabis aus dem Anwendungsbereich der Nummer 9.2.1 der Anlage 4 

der FeV herauszunehmen, wenn es sich um die bestimmungsgemäße Ein-

nahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels 

im Sinne der Nummer 3.14.1 der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung 

vom 27.01.2014 (Verkehrsblatt S. 110) in der Fassung vom 17.02.2021 (Ver-

kehrsblatt S. 198, in Kraft getreten am 01.06.2022) handelt (sog. Arzneimittel-

privileg). Insoweit enthalten die Nummern 9.4 und 9.6 der Anlage 4 der FeV 

speziellere Anforderungen für Eignungsmängel, die aus dem Gebrauch von 

psychoaktiven Arzneimitteln resultieren (vgl. BayVGH, Urteile vom 31.05.2023 

- 11 ZB 23.152 - juris Rn. 16 und vom 29.04.2019 - 11 B 18.2482 - juris Rn. 23; 

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 05.07.2019 - 16 B 1544/18 - juris 

Rn. 2; VG Würzburg, Urteil vom 01.12.2021 - W 6 K 21.638 - juris Rn. 39; 

Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 2 StVG 

Rn. 62a; Koehl in Haus/Krumm/Quarch, Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl., § 11 

FeV Rn. 51, 59; zur Cannabiseinnahme im Rahmen einer ärztlich begleiteten 

Selbsttherapie vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 31.01.2017 

- 10 S 1503/16 - juris Rn. 14). Auf dieses Arzneimittelprivileg kann sich der Klä-

ger nicht berufen. 
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aa. Die Dauerbehandlung des Klägers mit Medizinal-Cannabis führt grundsätz-

lich nur dann nicht im Sinne von Nummer 9.6 der Anlage 4 der FeV zum Verlust 

der Fahreignung wegen regelmäßigen Konsums (Nummer 9.2.1 der Anlage 4 

der FeV), wenn die Einnahme von Cannabis indiziert und ärztlich verordnet ist, 

das Medizinal-Cannabis zuverlässig nach der ärztlichen Verordnung eingenom-

men und die Medikamenteneinnahme ärztlich überwacht wird, keine dauerhaf-

ten Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit zu erwarten sind, die Grunderkran-

kung bzw. die vorliegende Symptomatik keine verkehrsmedizinisch relevante 

Ausprägung aufweist, die eine sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtigt, und 

nicht zu erwarten ist, dass der Betroffene in Situationen, in denen seine Fahr-

sicherheit durch Auswirkungen der Erkrankung oder der Medikation beeinträch-

tigt ist, am Straßenverkehr teilnehmen wird (Beschlüsse des Senats vom 

16.01.2023 - 13 S 330/22 - juris Rn. 6 [hierzu Thielmann/Dietrich, GuP 2023, 

100] und vom 08.07.2021 - 13 S 1800/21 - juris Rn. 26; VGH Baden-Württem-

berg, Beschluss vom 31.01.2017 - 10 S 1503/16 - juris Rn. 8; BayVGH, Be-

schluss vom 02.05.2023 - 11 CS 23.78 - juris Rn. 15; OVG Saarland, Beschluss 

vom 08.11.2021 - 1 B 180/21 - juris Rn. 14; Dauer in Hentschel/König/Dauer, 

Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 2 StVG Rn. 62a). Der Kläger, dem die Fahr-

erlaubnis mit bestandskräftigem Bescheid vom 08.12.2020 entzogen wurde und 

der nunmehr deren Neuerteilung begehrt, trägt die materielle Beweislast dafür, 

dass diese Voraussetzungen gegeben sind (vgl. OVG Saarland, Beschluss vom 

08.11.2021 - 1 B 180/21 - juris Rn. 15; BayVGH, Beschluss vom 16.01.2020 

- 11 CS 19.1535 - juris Rn. 22).  

  

bb. Der Senat konnte sich bereits nicht davon überzeugen, dass bei dem Kläger 

eine Indikation zur Behandlung mit Medizinal-Cannabis besteht. Zwar ist der 

Einsatz von Medizinal-Cannabis als Heilmittel für das Leiden des Klägers ge-

eignet (dazu unter (1).). Jedoch konnte der Kläger unter Berücksichtigung der 

dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht hinreichend 

darlegen, dass die Verabreichung des Betäubungsmittels im Sinne einer ultima 

ratio zur Erreichung des Therapieziels unerlässlich ist (dazu unter (2).).  

 

(1). Der verordnende Arzt muss aufgrund eigener Prüfung zu der Überzeugung 

gelangen, dass für den Einsatz von Medizinal-Cannabis eine Indikation nach 
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dem Stand der medizinischen Wissenschaft besteht oder die Verschreibung 

zumindest ärztlich vertretbar ist (BSG, Urteil vom 10.11.2022 - B 1 KR 28/21 R - 

juris Rn. 27). Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn das Betäubungsmittel nach 

den allgemeinen oder weitaus überwiegend anerkannten Regeln der ärztlichen 

Wissenschaft als Heilmittel für das Leiden des Patienten geeignet ist (BGH, 

Urteile vom 28.01.2014 - 1 StR 494/13 - juris Rn. 39 und vom 17.05.1991 

- 3 StR 8/91 - juris Rn. 2). Von einer solchen Geeignetheit der Verschreibung 

des Medizinal-Cannabis kann hier für den Kläger ausgegangen werden. 

 

Nach den Angaben des Klägers im Berufungsverfahren, dem sozialmedizini-

schen Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-

Württemberg vom 10.07.2018 und dem ärztlichen Attest des den Kläger behan-

delnden Dr. xxxxxxx vom 05.02.2021 wird ihm Medizinal-Cannabis wegen einer 

ADHS-Erkrankung im Erwachsenenalter in Kombination mit einer sekundären 

depressiven Störung verschrieben und von ihm in einer Menge von 1,5  g/Tag, 

verteilt über 6 Gaben je 0,25 mg eingenommen.  

 

Die S3-Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im 

Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“ vom 02.05.2017 (AWMF-Registrier-

nummer 028-045; https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045), die al-

lerdings seit 5 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde (vgl. dazu Leitlinienreport 

der Leitlinie (S. 36; https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-

045m_S3_ADHS_2018-06-abgelaufen.pdf), empfiehlt im Rahmen eines Exper-

tenkonsenses unter Punkt 1.4.5.8, dass Cannabis für die Behandlung der 

ADHS nicht eingesetzt werden soll. Jedoch werden Cannabisarzneimittel in der 

ärztlichen Praxis durchaus zur ADHS-Behandlung verwendet (vgl. Borgmann, 

Blutalkohol, Band 55, S. 105, 118; Thielmann/Dittrich, GuP 2023, 100, 104) und 

wird die Behandlung von ADHS mit einem prozentualen Anteil von 14 % als 

eine der Hauptdiagnosegruppen für eine vom Bundesamt für Arzneimittel ge-

nehmigte Therapie mit cannabishaltigen Medikamenten, Cannabisblüten oder  

-extrakten genannt (BT-Drs. 18/11701, S. 3), sodass davon ausgegangen wer-

den kann, dass die Verschreibung von Medizinal-Cannabis für die Behandlung 

von ADHS zumindest ärztlich vertretbar ist. Eine solche Sichtweise liegt für den 

Kläger auch dem ärztlichen Attest des behandelnden Arztes Dr. xxxxxxx vom 

https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045
https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-045m_S3_ADHS_2018-06-abgelaufen.pdf
https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-045m_S3_ADHS_2018-06-abgelaufen.pdf
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05.02.2021 und dem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-

cherung Baden-Württemberg vom 10.07.2018 zu Grunde.  

 

(2). Eine Indikation zur Behandlung mit Betäubungsmitteln (vgl. dazu allgemein 

Bohnen/Schmidt in BeckOK BtMG, § 13 Rn. 22 ff.) setzt nach § 13 Abs. 1 Satz 2 

BtMG weiterhin voraus, dass die Anwendung von Betäubungsmitteln zur Errei-

chung des Therapieziels unerlässlich ist. Kommen andere Maßnahmen in Be-

tracht, die zur Erreichung des Ziels geeignet sind, wie etwa eine Änderung der 

Lebensweise, physiotherapeutische Behandlungen, eine Psycho- oder Verhal-

tenstherapie oder die Anwendung nicht den Vorschri ften des Betäubungsmit-

telgesetzes unterliegender Arzneimittel, ist diesen der Vorrang zu geben. Be-

täubungsmittel dürfen immer nur die ultima ratio sein (Beschluss des Senats 

vom 08.07.2021 - 13 S 1800/21 - juris Rn. 19; BayVGH, Beschluss vom 

16.01.2020 - 11 CS 19.1535 - juris Rn. 23; VG Würzburg, Urteil vom 

01.12.2021 - W 6 K 21.638 - juris Rn. 44; Bohnen/Schmidt in BeckOK BtMG, 

§ 13 Rn. 25; Patzak in Patzak/Volkmer/Fabricius, BtMG, 10. Aufl., § 13 

Rn. 20 ff.; Handlungsempfehlung der Ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskri-

terien (StAB), abgedruckt in der aktualisierten Fassung August 2018 bei Schu-

bert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, 

Kommentar, 3. Aufl., S. 440, 441). Diese Vorgaben ergeben sich für die Be-

handlung mit Medizinal-Cannabis auch aus § 31 Abs. 6 Satz 1 SGB V (vgl. 

Begründung zum Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und ande-

rer Vorschriften vom 06.03.2017, BT-Drs. 18/8965, S. 13, nach der der ver-

schreibende Arzt in rechtlicher Hinsicht insbesondere das Vorliegen der - auch 

schon nach geltender Rechtslage - für alle übrigen verschreibungspflichtigen 

Betäubungsmittel geltenden Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 

BtMG zu berücksichtigen hat). Nach dieser Vorschrift haben Versicherte mit 

einer schwerwiegenden Erkrankung Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in 

Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und 

auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon, 

wenn unter anderem eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard 

entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder im Einzelfall nach der 

begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin oder des behan-

delnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen 
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und unter Berücksichtigung des Krankheitszustands der oder des Versicherten 

nicht zur Anwendung kommen kann (zum Ganzen vgl. Beschluss des Senats 

vom 16.01.2023 - 13 S 330/22 - juris Rn. 8). Vor diesem Hintergrund kann zur 

Prüfung der Frage, ob die Behandlung mit Medizinal-Cannabis dem ultima-ra-

tio-Grundsatz genügt, auf die hierzu entwickelten Maßstäbe in der Rechtspre-

chung des Bundessozialgerichts in seinen Urteilen vom 10.11.2022 

(B 1 KR 21/21 R, B 1 KR 28/21 R, B 1 KR 9/22 R, B 1 KR 9/22 R), die der Senat 

für zutreffend hält, zurückgegriffen werden.  

 

Danach steht eine Standardtherapie nicht zur Verfügung, wenn es sie generell 

nicht gibt, sie im konkreten Fall ausscheidet, weil der Versicherte sie nachge-

wiesenermaßen nicht verträgt oder erhebliche gesundheitliche Risiken beste-

hen oder sie trotz ordnungsgemäßer Anwendung im Hinblick auf das beim Pa-

tienten angestrebte Behandlungsziel ohne Erfolg geblieben ist (vgl. BSG, Urteil 

vom 10.11.2022 - B 1 KR 28/21 R - juris Rn. 22 m. w. N.). Für die Behandlung 

der ADHS stehen Methoden zur Verfügung, die dem medizinischen Standard 

entsprechen (vgl. dazu LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 05.07.2022 

- L 4 KR 95/22 ER- B - juris Rn. 27; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 

18.11.2020 - L 4 KR 490/19 - juris Rn. 26 ff.). Unter Bezugnahme auf die bereits 

zitierte S3-Leitlinie vom 02.05.2017 verweist das Gutachten des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung Baden-Württemberg vom 10.07.2018 auf 

mögliche Optionen der Pharmakotherapie der ADHS. Zudem nennt die S3-Leit-

linie auch die Möglichkeit psychosozialer Interventionen bei Erwachsenen 

(Punkt 1.3.1.4); dabei wird vor allem die Psychoedukation (Punkt 1.3.1.4.3.1) 

und die Psychotherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie 

(Punkt 1.3.1.4.3.2) empfohlen.  

 

Weder die ärztliche Einschätzung des den Kläger behandelnden Arztes 

Dr. xxxxxxx, wie sie sich aus dessen von dem Kläger vorgelegten Attesten 

ergibt (dazu unter (a).), noch die Beurteilung im Gutachten des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung Baden-Württemberg vom 10.07.2018 (dazu 

unter (b).) sind ausreichend, um den Schluss zuzulassen, dass die Behandlung 
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der Erkrankung des Klägers mit Medizinal-Cannabis dem ultima-ratio-Grund-

satz entspricht; Anlass zu weiterer Aufklärung dieser Frage besteht  für den Se-

nat nicht (dazu unter (c).).  

 

(a). In seinem ärztlichen Attest vom 05.02.2021, dem von den insoweit vorge-

legten Attesten die größte Aussagekraft im Hinblick auf die Behandlung der 

Erkrankung des Klägers mit Medizinal-Cannabis beizumessen ist, bestätigt 

Dr. xxxxxxx, dass zahlreiche medikamentöse Behandlungsversuche mit ver-

schiedenen Antidepressiva, Ritalin und Strattera ohne nennenswerten Erfolg 

durchgeführt worden seien; auch eine begleitende Psychotherapie habe keine 

anhaltende Verbesserung erreichen können. Zwar ist dem behandelnden (Ver-

trags)Arzt - mit Blick auf § 31 Abs. 6 Nr. 1b SGB V - eine Einschätzungspräroga-

tive hinsichtlich der Anwendbarkeit einer Standardtherapie einzuräumen. An 

die begründete Einschätzung des behandelnden Arztes sind aber hohe Anfor-

derungen zu stellen, die sich insbesondere durch die Geltung des Betäubungs-

mittelgesetzes, die durch § 31 Abs. 6 SGB V nicht aufgehoben ist (vgl. BT-Drs. 

18/8965, S. 13), ergeben. § 13 Abs. 1 Satz 2 BtMG schließt die Anwendung 

von Betäubungsmitteln bei Vorhandensein anderer Möglichkeiten der Zwecker-

reichung im Sinne einer ultima ratio aus, wenn auch andere, den Patienten 

weniger gefährdende Heilmaßnahmen in Betracht kommen. Der Arzt muss un-

ter Beachtung der medizinischen Sorgfalt bei Anamnese, Untersuchung, Diag-

nose und Behandlungsplanung zu der Überzeugung gelangen, dass für den 

Patienten das angestrebte Behandlungsziel nicht auf andere Weise erreicht 

werden kann. Die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes sollen im Sinne 

des Gesundheitsschutzes sicherstellen, dass Betäubungsmittel nur bei unum-

gänglicher medizinischer Notwendigkeit eingesetzt werden, um der Entstehung 

und der Aufrechterhaltung einer Sucht entgegenzuwirken. Aus § 13 Abs. 1 

Satz 1 und 2 BtMG folgt damit für den behandelnden Arzt die Notwendigkeit 

einer Abwägung, ob im konkreten Behandlungsfall andere, den Patienten we-

niger gefährdende oder weniger belastende, gegebenenfalls nicht dem Betäu-

bungsmittelgesetz unterfallende Behandlungsmethoden bei vergleichbarem Er-

folg zur Anwendung kommen können. Insofern stellt § 31 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1b 

SGB V klar, dass es zwar auf die Einschätzung des behandelnden Vertrags-
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arztes ankommt, ob Cannabis die (einzig) verbleibende Behandlungsalterna-

tive ist. Die Beachtlichkeit seiner Einschätzung ist aber an das Erfordernis einer 

von ihm zu erbringenden Begründung gebunden, die eine Prüfung ihrer objek-

tiven Grundlagen ermöglicht. Insoweit muss die begründete Einschätzung des 

Arztes die mit Cannabis zu behandelnde Erkrankung und das Behandlungsziel 

benennen, die für die Abwägung der Anwendbarkeit verfügbarer Standardthe-

rapien mit der Anwendung von Cannabis erforderlichen Tatsachen vollständig 

darlegen und eine Abwägung unter Einschluss möglicher schädlicher Wirkun-

gen von Cannabis beinhalten (zum Ganzen vgl. BSG, Urteil vom 10.11.2022 

- B 1 KR 28/21 R - juris Rn. 20 ff.). Dabei ist nach der Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts im Einzelnen von folgenden Maßstäben auszugehen (Ur-

teil vom 10.11.2022 - B 1 KR 28/21 R - juris Rn. 32 ff.):  

 

Der behandelnde Arzt hat den Krankheitszustand mit den bestehenden Funkti-

ons- und Fähigkeitseinschränkungen aufgrund eigener Untersuchung des Pa-

tienten und gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Befunden anderer behan-

delnder Ärzte zu beschreiben, wozu auch ein eventueller Suchtmittelgebrauch 

in der Vergangenheit sowie das Bestehen oder der Verdacht einer Suchtmittel-

abhängigkeit gehört. Der Arzt muss die mit Cannabis zu behandelnde Erkran-

kung, ihre Symptome und das angestrebte Behandlungsziel sowie die bereits 

angewendeten Standardbehandlungen, deren Erfolg im Hinblick auf das Be-

handlungsziel und dabei aufgetretene Nebenwirkungen benennen.  Die Abwä-

gung der Anwendbarkeit von Standardtherapien erfordert es, dass der behan-

delnde Arzt überdies alle noch verfügbaren Standardtherapien benennt und de-

ren zu erwartenden Erfolg im Hinblick auf das Behandlungsziel und die zu er-

wartenden Nebenwirkungen darlegt. Im Ergebnis müssen sämtliche verfügbare 

Standardtherapien entweder durch den Arzt bereits erfolglos angewendet wor-

den sein oder in die Abwägung einbezogen werden. Auf der Grundlage der 

dargelegten Tatsachen ist die Abwägung der Nebenwirkungen der noch verfüg-

baren Standardtherapien mit dem beschriebenen Krankheitszustand und den 

möglichen schädlichen Auswirkungen einer Therapie mit Cannabis vorzuneh-

men. In die Abwägung einfließen dürfen dabei nur Nebenwirkungen, die das 

Ausmaß einer behandlungsbedürftigen Erkrankung erreichen. Aus der Abwä-

gung des Arztes muss hervorgehen, warum zu erwartende Nebenwirkungen bei 
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dem beschriebenen Krankheitszustand des Patienten auch im Hinblick auf das 

mögliche Erreichen des angestrebten Behandlungsziels nicht tolerierbar sind 

oder warum keine hinreichende Aussicht auf Erreichen des Behandlungsziels 

besteht, weil etwa Arzneimittel mit vergleichbarem Wirkmechanismus erfolglos 

geblieben sind. Die Abwägung schließt ein, auch bei dem Krankheitszustand 

des Patienten mögliche schädliche Auswirkungen einer Therapie mit  Cannabis, 

wie das Entstehen, Unterhalten oder Verfestigen einer Abhängigkeit oder das 

Auftreten von Psychosen, zu erfassen und mit den Nebenwirkungen einer Stan-

dardtherapie abzuwägen. Der Arzt muss in seine Abwägung einbeziehen, in 

welcher Darreichungsform die Anwendung von Cannabis das geringste Risiko 

in Bezug auf schädliche Wirkungen und auf einen möglichen Missbrauch des 

verordneten Cannabis in sich birgt. Das gilt insbesondere bei einem vorbeste-

henden Suchtmittelkonsum oder einer vorbestehenden Suchtmittelabhängig-

keit. 

 

Diesen Anforderungen werden die dem Senat vorliegenden ärztlichen Atteste 

des Dr. xxxxxxx nicht gerecht. 

 

Es fehlt schon an einer hinreichenden Beschreibung des Krankheitszustands 

des Klägers. Es werden nur die Diagnosen einer ausgeprägten Aufmerksam-

keitsstörung und die Entwicklung sekundärer depressiver Symptome benannt, 

ohne die bestehende Symptomatik näher zu umschreiben. Unklar bleibt zudem, 

ob der Kläger auch (weiterhin) unter einer posttraumatischen Belastungsstö-

rung leidet und auch deswegen die Einnahme des Medizinal-Cannabis erfolgt. 

Die im behördlichen und gerichtlichen Verfahren vorgelegten ärztlichen Atteste 

des Dr. Widmann führen eine solche Erkrankung nicht auf; das sozialmedizini-

sche Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Baden-

Württemberg vom 10.07.2018 stellt in seiner Beurteilung nicht (auch) auf eine 

posttraumatische Belastungsstörung des Klägers ab. In der Sachverhaltsdar-

stellung des sozialmedizinischen Gutachtens wird hingegen erwähnt, der be-

handelnde Psychiater Dr. xxxxxxx habe in dem unter dem Datum vom 

09.03.2018 ausgefüllten Arztfragebogen zu Cannabinoiden nach § 31 Abs. 6 

SGB V ausgeführt, dass „die Behandlung der komplexen posttraumatischen 

Belastungsstörung und der ADHS im Rahmen eines Behandlungsversuchs mit 
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Bedrocan erfolgen solle“. Auch der Kläger selbst erwähnt in der mit Schriftsatz 

seines Bevollmächtigten vom 14.12.2022 im Berufungszulassungsverfahren 

übermittelten persönlichen Stellungnahme im Zusammenhang mit der Ein-

nahme von Medizinal-Cannabis mehrmals eine komplexe posttraumatische Be-

lastungsstörung und wies in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in Be-

zug auf die Behandlung mit Medizinal-Cannabis ebenfalls deutlich auf eine 

posttraumatische Belastungsstörung hin. Auf den Vorhalt, der ihn behandelnde 

Arzt Dr. xxxxxxx habe eine solche Belastungsstörung in seinen dem Senat vor-

liegenden Attesten nicht erwähnt, führte der Kläger aus, Dr. xxxxxxx habe ihm 

gegenüber gesagt, dass man dem Landratsamt nicht alles mitteilen müsse.  

Auch dies weckt Zweifel daran, dass der behandelnde Arzt in den vorgelegten 

Attesten das Krankheitsbild des Klägers hinreichend umschrieben hat.   

 

Das (genaue) Behandlungsziel des medikamentösen Einsatzes von Cannabis 

wird in den ärztlichen Attesten des Dr. xxxxxxx ebenfalls nicht hinreichend be-

schrieben. Darüber hinaus werden die bereits angewandten Standardbehand-

lungen nicht hinreichend genau benannt. Die Art der verabreichten Antidepres-

siva wird nicht angegeben. Hinsichtlich der Medikamente zur Behandlung der 

ADHS (Ritalin und Strattera) fehlen Angaben zum Zeitraum und zur Dosis. Ent-

sprechendes gilt für Art und Zeitraum einer begleitenden Psychotherapie. Wa-

rum die angewandten Standardtherapien erfolglos geblieben sind (etwa keine 

oder nur geringe Wirkung, nicht mehr tolerable Nebenwirkungen), wird nicht 

näher ausgeführt. Zur Frage, ob es für den Kläger noch (weitere) verfügbare 

Standardtherapien gibt, etwa auch zur Kombination verschiedener pharmazeu-

tischer Wirkstoffe (vgl. Punkt 1.4.5.5 der S3-Leitlinie), finden sich in den ärztli-

chen Attesten des Dr. xxxxxxx keine hinreichend brauchbaren Hinweise. Soweit 

medikamentöse Standardtherapien wegen der damit verbundenen Nebenwir-

kungen, auf die das bereits erwähnte persönliche Schreiben des Klägers hin-

deutet, nicht erfolgreich (gewesen) sein sollten, fehlt es bereits an einer Dar-

stellung der zu erwartenden bzw. bereits aufgetretenen Nebenwirkungen und 

darüber hinaus an einer Abwägung, die mögliche schädliche Auswirkungen ei-

ner Therapie mit Cannabis, wie das Entstehen, Unterhalten oder Verfestigen 

einer Abhängigkeit oder das Auftreten von Psychosen, erfasst und mit den Ne-

benwirkungen einer Standardtherapie ins Verhältnis setzt. 
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(b). Auch das Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

Baden-Württemberg vom 10.07.2018, das zu dem Ergebnis kommt, dass die in 

§ 31 Abs. 6 SGB V genannten Voraussetzungen, die die Leistungspflicht der 

gesetzlichen Krankenversicherung für Cannabisprodukte begründen, „überwie-

gend“ vorliegen und die Anwendung eines Medikaments nach § 31 Abs. 6 

SGB V bei dem Kläger nach den vorgelegten Unterlagen „nachvollzogen wer-

den“ könne, bietet keine hinreichende Grundlage für die Annahme, dass die 

Behandlung des Klägers mit Medizinal-Cannabis dem ultima-ratio-Grundsatz 

entspricht. Zwar kann ein sozialmedizinisches Gutachten, das bestimmten Min-

destanforderungen genügt, der richterlichen Überzeugungsbildung zu Grunde 

gelegt werden (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.07.2021 

- 2 S 1182/21 - juris Rn. 17). Eine - wie auch immer geartete - Bindung an die 

Ausführungen eines solchen Gutachtens, hier für die Fahrerlaubnisbehörde 

und nachfolgend das Verwaltungsgericht, besteht indes nicht  (vgl. Ulrich in 

Deinert/ Welti/Luik/Brockmann, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 3. Aufl., 

Stichwort Gutachten Rn. 20 m. w. N.). Das Gutachten unterliegt vielmehr der 

freien richterlichen Beweiswürdigung gemäß § 86 Satz 1, § 108 Abs. 1 Satz 1 

VwGO. 

 

Bei dieser Würdigung zieht der Senat insbesondere in Betracht, dass das im 

Jahr 2018 ergangene sozialmedizinische Gutachten des Medizinischen Diens-

tes der Krankenversicherung Baden-Württemberg die Urteile des Bundessozi-

algerichts vom 10.11.2022 (B 1 KR 21/21 R, B 1 KR 28/21 R, B 1 KR 9/22 R, 

B 1 KR 9/22 R), die zur Klärung der Voraussetzungen des § 31 Abs. 6 SGB V 

ergangen sind (vgl. dazu Knispel, NZS 2023, 327), nicht berücksichtigen 

konnte. Auch der Sache nach hat das Gutachten des Medizinischen Dienstes 

der Krankenversicherung Baden-Württemberg die Anforderungen, die das Bun-

dessozialgericht zum ultima-ratio-Grundsatz aufgestellt hat, nicht berücksich-

tigt. Unter Punkt 3. („Steht eine allgemein anerkannte, dem medizinischen 

Standard entsprechende Leistung als Alternative zur Verfügung? Wenn ja, gibt 

es unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen Gründe, warum diese 

nicht zur Anwendung kommen können?“) wird in dem Gutachten lediglich aus-

geführt, dass aus „dem o. a. Verlauf“ hervorgehe, dass Medikamente mit dem 
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Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin) und Atomoxetin - als einzig in Deutschland 

zur Behandlung der ADHS im Erwachsenenalter zugelassene Medikamente - 

eingesetzt worden seien und eine ambulante Psychotherapie erfolgt sei, wes-

wegen bestätigt werden könne, dass keine weitere medikamentöse, dem medi-

zinischen Standard entsprechende Alternative zur Verfügung stehe.  Dieser Ein-

schätzung hat das Gutachten neben den Angaben des Klägers im Wider-

spruchsverfahren das ärztliche Attest des Dr. xxxxxxx vom 17.05.2018 zu 

Grunde gelegt, das nach den obigen Ausführungen gerade nicht den Anforde-

rungen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts genügt. Eine eigenstän-

dige Anamnese und Untersuchung des Klägers durch den Medizinischen Diens-

tes der Krankenversicherung Baden-Württemberg fand nach den im sozialme-

dizinischen Gutachten vom 10.07.2018 aufgeführten Beurteilungsgrundlagen 

nicht statt. Darüber hinaus kann das Gutachten zu der Frage, ob die Behand-

lung mit Medizinal-Cannabis für den Kläger auch zu dem für die Beurteilung 

der Sach- und Rechtslage maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Se-

nats zur Erreichung des Therapieziels (weiterhin) unerlässlich ist, keine aussa-

gekräftige Auskunft mehr geben, nachdem seit seiner Erstellung im Juli 2018 

mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

 

(c). Anlass zu weiteren Aufklärungsmaßnahmen hinsichtlich der Frage, ob die 

Behandlung des Klägers mit Medizinal-Cannabis dem ultima-ratio-Grundsatz 

entspricht, sieht der Senat nicht. Mit Verfügung vom 11.08.2023 hat der Senat 

dem - insoweit beibringungspflichtigen - Kläger anheimgegeben, eine aktuelle 

Bescheinigung des ihn behandelnden Arztes vorzulegen, in der sich dieser zu 

den im Beschluss des Senats vom 16.01.2023 (13 S 330/22, juris) genannten 

Voraussetzungen für die Dauerbehandlung mit Medizinal-Cannabis verhält, 

und hinsichtlich des (notwendigen) Inhalts der ärztlichen Einschätzung zur In-

dikation der Behandlung mit Betäubungsmitteln auf das Urteil des Bundessozi-

algerichts vom 10.11.2022 (B 1 KR 28/21 R, juris) hingewiesen. Eine entspre-

chende ärztliche Stellungnahme hat der Kläger im weiteren Verlauf des Beru-

fungsverfahrens nicht vorgelegt. Das von dem Kläger im Anschluss an die Be-

rufungsverhandlung nachgereichte ärztliche Attest des Dr. xxxxxxx vom 

25.09.2023 enthält im Wesentlichen lediglich Ausführungen zur Ausstellung ak-

tueller ärztlicher Verordnungen über die Einnahme von Medizinal-Cannabis und 
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zur (zuverlässigen) Einnahme des Medizinal-Cannabis und dessen ärztliche 

Überwachung (zu diesen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Arz-

neimittelprivilegs vgl. Beschluss des Senats vom 16.01.2023 - 13 S 330/23 - 

juris Rn. 6, 11). Nachdem auch nichts dafür vorgetragen oder ersichtlich ist, 

was den behandelnden Arzt Dr. xxxxxxx an der Abfassung einer aktuellen ärzt-

lichen Einschätzung, die die in der Verfügung des Senats vom 11.08.2023 ge-

nannten Aspekte berücksichtigt, gehindert hätte, sieht sich der Senat auch un-

ter Berücksichtigung der Pflicht zur Sachverhaltsermittlung von Amts wegen 

gemäß § 86 Abs. 1 Satz 1 VwGO (vgl. aber auch BSG, Urteil vom 10.11.2022 

- B 1 KR 28/21 R - juris Rn. 39, nach dem die begründete ärztliche Einschät-

zung die Abwägung des Vertragsarztes dokumentiert, die als Ergebnis seines 

Entscheidungsprozesses keine Tatsache darstellt, die durch das Gericht mit 

den zur Verfügung stehenden prozessualen Mitteln erforscht werden könnte) , 

nicht veranlasst, bei Dr. xxxxxxx - eine entsprechende Entbindung von der ärzt-

lichen Schweigepflicht vorausgesetzt - eine Ergänzung seiner ärztlichen Ein-

schätzung anzufordern. Denn die in § 86 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwGO an-

geordnete Einbeziehung der Beteiligten ist ein Aufklärungsmittel, dessen sich 

der Senat bedienen kann, um seine gerichtliche Ermittlungspflicht zu erfüllen 

(vgl. Dawin/Panzer in Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, § 86 VwGO Rn. 69 

m. w. N.). 

 

cc. Der Anspruch des Klägers auf Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis scheitert 

zudem daran, dass er das Arzneimittelprivileg auch deswegen nicht in An-

spruch nehmen kann, weil Zweifel daran bestehen, ob infolge der Dauerbe-

handlung mit Medizinal-Cannabis dessen Leistungsfähigkeit zum Führen von 

Kraftfahrzeugen das erforderliche Maß erreicht. Diese Zweifel umfassen zu-

gleich auch die Frage, ob der Kläger in Situationen, in denen seine Fahrsicher-

heit durch Auswirkungen der Erkrankung oder der Medikation beeinträchtigt ist, 

am Straßenverkehr teilnehmen wird. 

 

Nach Nummer 9.6.2 der Anlage 4 der FeV hat die dauerhafte Behandlung mit 

Cannabis als Arzneimittel die Fahrungeeignetheit zur Folge, wenn die Leis-

tungsfähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß 

beeinträchtigt ist. Zu berücksichtigen hinsichtlich der Fahreignung ist dabei 
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auch die Grunderkrankung, die der Behandlung mit Cannabis zugrunde liegt 

(vgl. BayVGH, Beschluss vom 31.03.2022 - 11 CS 22.158 - juris Rn. 12). 

 

(1). Die ADHS-Erkrankung des Klägers begründet trotz eines statistisch deut-

lich erhöhten Risikos für problematische und gefährliche Verhaltensweisen im 

Straßenverkehr bei Personen, die an ADHS leiden (vgl. dazu BayVGH, Be-

schluss vom 25.03.2020 - 11 CS 20.203 - juris Rn. 15; VG München, Beschluss 

vom 24.01.2022 - M 19 S 21.5836 - juris Rn. 45; Dittmann/Strohbeck-Kühner in 

Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreig-

nung, Kommentar, 3. Aufl., S. 411 f.; S3-Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-

peraktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“ vom 

02.05.2017, (AWMF-Registriernummer 028-045; https://regis-

ter.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045), S. 114 m. w. N.), keine generellen 

und durchgreifenden Zweifel an der Fahreignung. Denn Zusammensetzung und 

Schweregrad der Symptome können sehr unterschiedlich sein (BayVGH, Be-

schluss vom 25.03.2020 - 11 CS 20.203 - juris Rn. 15 m. w. N.; Dittmann/Stroh-

beck-Kühner in Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur 

Kraftfahreignung, Kommentar, 3. Aufl., S. 412). Allerdings besteht Anlass zur 

weiteren Aufklärung in Form einer Begutachtung, wenn Verstöße gegen Ver-

kehrsvorschriften vorliegen oder wenn durch die Erkrankung oder die verord-

neten Medikamente fahreignungsrelevante Ausfallerscheinungen aufgetreten 

sind (BayVGH, Beschluss vom 25.03.2020 - 11 CS 20.203 - juris Rn. 15; Dauer 

in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 11 FeV Rn. 27b). 

 

(2). Ob bei einer Dauermedikation mit Medizinal-Cannabis regelmäßig Anlass 

besteht, die Frage der Leistungsfähigkeit durch ein ärztliches Gutachten oder 

durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten zu klären (in diese Richtung 

wohl Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahr-

eignung, Kommentar, 3. Aufl., S. 318 f.; Koehl, DAR 2017, 313, 315, DAR 2020, 

74, 76 f., DAR 2022, 6, 9; Borgmann, Blutalkohol, Band 55, S. 120 f.; einschrän-

kend Mußhoff/Graw, Blutalkohol, Band 56, S. 73, 82; vgl. zum Ganzen auch 

VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 31.01.2017 - 10 S 1503/16 - juris 

Rn. 8; BayVGH, Beschlüsse vom 01.07.2022 - 11 CS 22.860 - juris Rn. 22 und 

https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045
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vom 30.03.2021 - 11 ZB 20.1138 - juris Rn. 20), bevor - bei einem entsprechen-

den Gutachtenergebnis - davon ausgegangen werden kann, dass der medizi-

nisch indizierte Cannabiskonsum keine Auswirkungen auf das Leistungsvermö-

gen hat, bedarf hier keiner näheren Erörterung. 

 

(3). Denn es bestehen konkrete Anhaltspunkte zu Zweifeln an der Leistungsfä-

higkeit des Klägers. Der Kläger hat am 02.05.2019 unter Cannabis-Einfluss ei-

nen Auffahrunfall verursacht. Auch wenn - worauf sich der Kläger persönlich in 

der Berufungsverhandlung berufen hat - im Untersuchungsbericht des die Blut-

abnahme durchführenden Arztes die Bindehäute als klar und die Pupillen als 

unauffällig beschrieben wurden und es in dem Einstellungsbeschluss der 

Staatsanwaltschaft Tübingen vom 09.05.2019 (48 Js 11477/19) heißt, dass die 

Polizei insofern (nämlich im Hinblick auf eine relative Fahruntüchtigkeit) keine 

Ausfallerscheinungen festgestellt hat, wird in der Führerscheinvorausmeldung 

des Polizeireviers Nagold vom 03.05.2019 davon berichtet, dass bei der Anhö-

rung des Klägers Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt 

werden konnten, und werden in dem Untersuchungsauftrag zur Blutprobe des 

den Unfall aufnehmenden Polizeikommissars als Ausfallerscheinungen unter 

anderem eine verlangsamte Pupillenreaktion, gerötete Augenbindehäute und 

Redseligkeit angegeben. Die polizeiliche Feststellung solcher Ausfallerschei-

nungen legte zunächst auch die schriftliche Berufungsbegründung vom 

17.05.2023 ausdrücklich zu Grunde, die dann die Frage nach der Fahreig-

nungsrelevanz solcher Symptome stellt.  

 

Unabhängig von der Feststellung von Intoxikationssymptomen lässt der von 

dem Kläger am 02.05.2019 verursachte Auffahrunfall sowohl Zweifel daran auf-

kommen, ob die Dauerbehandlung mit Medizinal-Cannabis die Leistungsfähig-

keit zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß beeinträch-

tigt, als auch daran, ob der Kläger in Situationen, in denen seine Fahrsicherheit 

durch Auswirkungen der Erkrankung oder der Medikation beeinträchtigt ist, am 

Straßenverkehr teilnehmen wird. So ist bei einem Konsum von Cannabis als 

einer dämpfenden Droge unter anderem das Auffahren auf (unbewegliche) Hin-

dernisse ein drogentypischer Fahrfehler (vgl. Koehl, DAR 2022, 9; 

Haase/Sachs, NZV 2011, 584, 585; Wagner/Brenner-Hartmann/Kirsten/Löhr-
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Schwaab, Blutalkohol, Band 59, S. 412, 415). Es kommt hinzu, dass bei der 

infolge des Auffahrunfalls veranlassten Blutprobe ein THC-Wert von ca. 55 

ng/ml im Blutserum des Klägers festgestellt wurde, der um ein Vielfaches den 

Wert von 1,0 ng/ml übersteigt, bei dem für eine nicht vom Arzneimittelprivileg 

umfasste gelegentliche Einnahme von Cannabis eine cannabisbedingte Beein-

trächtigung der Fahrsicherheit nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. dazu 

BVerwG, Urteil vom 11.04.2019 - 3 C 14.17 - juris Rn. 25 ff.; VGH Baden-Würt-

temberg, Urteil vom 22.11.2012 - 10 S 3174/11 - juris Rn. 30; BayVGH, Be-

schluss vom 22.04.2020 - 11 CS 19.2434 - juris Rn. 18). Selbst wenn man For-

derungen in den Blick nimmt, den Grenzwert für THC im Blutserum zur Fest-

stellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 24a Abs. 2 StVG auf 3 

ng/ml zu erhöhen (vgl. dazu Wagner/Perlich/DeVol/Uhlmann/Bartels, Blutalko-

hol, Band 58, S. 301) oder gar einen „Toleranzgrenzwert“ von 10 ng/ml im Blut-

serum anzunehmen (Gesetzesantrag der Fraktion Die Linke, BT-Drs. 19/17612 

vom 05.03.2020), werden diese Werte im Fall des Klägers um ein (deutlich) 

Mehrfaches überschritten (zur Betrachtung der Unfallrisiken in Abhängigkeit 

von der THC-Konzentration im Blut vgl. Auwärter/Daldrup/Graw/Hartung/Kno-

che/Musshoff/Peters/Skopp/Thierauf-Emberger/Toennes [Gemeinsame Ar-

beitsgruppe für Grenzwertfragen und Qualitätskontrolle - Grenzwertkommis-

sion], Blutalkohol, Band 59, S. 331, 333 ff.).  

 

Das Vorbringen des Klägers in der Berufungsverhandlung, die Fahrerin, auf 

deren Fahrzeug er aufgefahren sei, habe sich vor dem Auffahrunfall ihm ge-

genüber im Straßenverkehr provokant verhalten, ist nicht geeignet, die darge-

legten Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Klägers zum Führen von Kraftfahr-

zeugen und an seiner Adhärenz zu beseitigen. Das von dem Kläger geschil-

derte provokante Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmerin im Vorfeld des 

Auffahrunfalls vermag den von ihm verursachten Auffahrunfall nicht zu erklä-

ren; ein abruptes und nicht vorhersehbares Abbremsen des vor ihm fahrenden 

Fahrzeugs hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht geschildert. 

Vielmehr hat ausweislich der Verkehrsunfallanzeige des Polizeireviers Nagold 

vom 03.05.2019 die dem Kläger vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin einem 

anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt eingeräumt, was der Kläger zu spät 
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bemerkt hat; dem Kläger ist die festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeit (Au-

ßer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt  mit der Folge 

des Auffahrens auf ein stehendes Fahrzeug) mitgeteilt worden und dieser hat 

die Ordnungswidrigkeit zugegeben. Darüber hinaus hätte ein provokantes oder 

gar verkehrsordnungswidriges Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers 

im Vorfeld des Unfalls dem Kläger Anlass zu besonderer Aufmerksamkeit und 

Vorsicht (vgl. § 1 Abs. 1 StVO) geben müssen (vgl. König in Hentschel/Kö-

nig/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 1 StVO Rn. 24 m. w. N.).       

 

Die für den Kläger gegebenen Eignungsbedenken können auch nicht durch die 

Bescheinigungen des ihn behandelnden Arztes Dr. xxxxxxx ausgeräumt wer-

den. Dieser ist nach der in § 11 Abs. 2 Satz 5 FeV zum Ausdruck kommenden 

Wertung der Rechtsordnung wegen des insoweit bestehenden Rollenkonflikts 

bereits grundsätzlich nicht dazu berufen, ein fachliches Urteil über die Fahreig-

nung des Klägers, der sein Patient ist, abzugeben (vgl. BayVGH, Beschlüsse 

vom 30.01.2019 - 11 C 18.1532 - juris Rn. 19 und vom 16.05.2011 

- 11 ZB 11.567 - juris Rn. 17). Zudem hat sich Dr. xxxxxxx in seinen ärztlichen 

Bescheinigungen nicht mit den konkret gegebenen Zweifeln an der Fahreig-

nung des Klägers auseinandergesetzt und ist auch nicht ersichtlich, dass e r 

eine besondere verkehrsmedizinische Qualifikation aufweist. Vielmehr sind die 

für den Kläger bestehenden Fahreignungszweifel vor Erteilung der Fahrerlaub-

nis nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen gutachtlich weiter abzuklären 

(zur Rechtsgrundlage für die Überprüfung der Fahreignung bei bestimmungs-

gemäßen Gebrauch von Cannabis als Arzneimittel vgl. etwa BayVGH, Be-

schluss vom 16.05.2022 - 11 ZB 21.1964 - juris Rn. 16; OVG Saarland, Be-

schluss vom 12.02.2021 - 1 B 380/20 - juris Rn. 16; Borgmann, VGT 2018, 167, 

184 f.; Koehl, DAR 2020, 74, 76 f.; Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßen-

verkehrsrecht, 47. Aufl., § 2 StVG Rn. 62c; vgl. auch Beschlüsse des Senats 

vom 25.10.2022 - 13 S 1641/22 - juris Rn. 15 und vom 08.07.2021 

- 13 S 1800/21 - juris Rn. 26). 

 

c. Letztlich kommt dem Kläger auch nicht die Ausnahmeregelung in Nummer 3 

der Vorbemerkung der Anlage 4 der FeV zugute. Danach ist eine Ausnahme 

von der Regel, dass der regelmäßige Konsum von Cannabis die Fahreignung 
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ausschließt, grundsätzlich nur dann anzuerkennen, wenn in der Person des 

Betäubungsmittelkonsumenten Besonderheiten bestehen, die darauf schließen 

lassen, dass seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen, 

sowie sein Vermögen, erforderlichenfalls zwischen dem Konsum von Betäu-

bungsmitteln und der Teilnahme am Straßenverkehr zuverlässig zu trennen, 

nicht erheblich herabgesetzt sind. Beispielhaft sind in Satz 2 der Nummer 3 der 

Vorbemerkung der Anlage 4 der FeV besondere menschliche Veranlagung, Ge-

wöhnung, besondere Einstellung oder besondere Verhaltenssteuerungen und 

Verhaltensumstellungen genannt, durch die ggf. drogenbedingte Einschränkun-

gen kompensiert werden können. Es ist Sache des betroffenen Fahrerlaubnis-

inhabers, das Bestehen solcher atypischen Umstände in seiner Person sub-

stantiiert darzulegen (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 

31.01.2017 - 10 S 1503/16 - juris Rn. 11 m. w. N.). Belastbare Anhaltspunkte, 

dass solche besonderen Umstände hier vorliegen könnten, hat der Kläger - wie 

bereits das Verwaltungsgericht ausgeführt hat - nicht aufgezeigt. Insbesondere 

reichen die von dem Kläger vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen des Dr. 

xxxxxxx hierfür nicht aus. In diesen wird ohne weitere Begründung und ohne 

Erwähnung und Auseinandersetzung mit dem Unfallgeschehen vom 

02.05.2019 und dem dabei festgestellten THC-Wert von ca. 55 ng/ml im Blut-

serum des Klägers lediglich ausgeführt, dass eine Beeinträchtigung der Fahr-

eignung aus ärztlicher Sicht nicht vorliege bzw. dass beim Kläger keine Ein-

schränkungen hinsichtlich des Führens von Kraftfahrzeugen bestünden.  

 

3. Nachdem der Kläger das Arzneimittelprivileg nach der Nummer 9.6.2 der 

Anlage 4 der FeV bereits deswegen nicht in Anspruch nehmen kann, weil sich 

der Senat nach Ausschöpfung der ihm zu Gebote stehenden Möglichkeiten zur 

Sachverhaltsaufklärung nicht davon überzeugen konnte, dass bei dem Kläger 

eine Indikation zur Behandlung mit Medizinal-Cannabis besteht, kommt ein An-

spruch auf Verpflichtung, über den Antrag des Klägers auf Erteilung der Fahr-

erlaubnis unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu ent-

scheiden, nicht in Betracht (zu einem solchen Anspruch bei Eignungszwe ifeln, 

die auf Grund einer rechtswidrigen Gutachtensanordnung nicht ausgeräumt 

werden können vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteile vom 27.07.2016 

- 10 S 77/15 - juris Rn. 57 und vom 18.06.2012 - 10 S 452/10 - juris Rn. 66). 
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Damit bedarf keiner weiteren Entscheidung, ob die Gutachtensanordnung des 

Landratsamts Calw vom 30.03.2021 in jeder Hinsicht den an sie zu stellenden 

formellen Anforderungen genügt. Zwar ist es grundsätzlich nicht zu beanstan-

den, wenn bei entsprechenden Eignungszweifeln durch ein Fahreignungsgut-

achten geklärt werden soll, ob die der Einnahme von Medizinal-Cannabis zu-

grundeliegende Erkrankung verkehrsrelevant ist, ein Beigebrauch anderer 

psychoaktiv wirkender Stoffe vorliegt, die dauerhafte Einnahme von Medizinal -

Cannabis die Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeugs be-

einträchtigt und der Betroffene Auswirkungen gegebenenfalls kompensieren 

kann (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 22.01.2013 

- 10 S 243/12 - juris Rn. 12; VG Würzburg, Beschluss vom 27.07.2016 

- W 6 S 16.680 - juris Rn. 36; Koehl, DAR 2017, 315; Fahreignungsbegutach-

tung bei Cannabismedikation - Handlungsempfehlung der Ständigen Arbeits-

gruppe Beurteilungskriterien (StAB), aktualisierte Fassung August 2018, abge-

druckt bei Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien zur Kraft-

fahreignung, Kommentar, 3. Aufl. S. 440, 444). Jedoch könnte insoweit fraglich 

sein, ob ein bloß ärztliches Gutachten für die Beantwortung der in der Gutach-

tensanforderung auch gestellten Fragen zur psycho-physischen Leistungsfä-

higkeit des Klägers geeignet ist (dazu vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

11.08.2015 - 10 S 444/14 -  juris Rn. 39; BayVGH, Beschluss vom 11.03.2015 

- 11 CS 15.82 - juris Rn. 17; VG München, Beschluss vom 07.02.2017 

- M 26 S 17.87 - juris Rn. 30; VG Würzburg, Beschluss vom 27.07.2016 

- 27.07.2016 - juris Rn. 39; Koehl, NZV 2017, 459, 462; Pause-Münch in Frey-

mann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl., § 14 FeV Rn. 79).  

 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Revision ist nicht 

zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt.  
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.  

 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Mann-

heim, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und 

innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen.  

 

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich 

die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevoll-

mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmäch-

tigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat-

lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, ei-

nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt -

schaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, 

zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 

zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt ande-

rer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 

der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

schlüsse vertreten lassen.  

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 

VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten 

juristischen Personen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmäch-

tigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im 



- 30 - 

 

Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten 

und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen 

oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des §  5 des Ar-

beitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten. Die in 

§ 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müssen durch Personen 

mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe 

des § 67 Abs. 4 Satz 3, 5 und 7 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich 

selbst vertreten. 

     
 
Vogel                                          Frank                                       Dr. Schriebl 

 
 
 
 

B e s c h l u s s  

vom 27. September 2023 

 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 17.500,-- EUR festgesetzt 

(vgl. § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 1 und 2 GKG i. V. m. den 

Empfehlungen in den Nummern 46.1, 46.3 und 46.4 des Streitwertkatalogs für 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013, abgedruckt z. B. in Schoch/Schneider, 

VwGO, unter § 163). 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.  

 

           
Vogel          Frank                                       Dr. Schriebl 


